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hängig ist von der Institution und damit losgelöst von der individuellen Situation der anspruchsbe-
rechtigten Person. Die Zusammensetzung der Bewohnerinnen und Bewohner einer Institution 
erscheint zu heterogen, um als valables Unterscheidungskriterium dienen zu können.  
 
Auch eine Unterscheidung nach Art des Rentenbezuges (AHV oder IV) erscheint willkürlich. Die 
Lebenssituation einer Person mit AHV-Rente unterscheidet sich in Bezug auf die Ausgaben nicht 
zwingend von derjenigen einer IV-beziehenden Person. Diese beiden Gruppen sind ebenfalls 
sehr heterogen, weshalb die Art der Rente als Abgrenzungskriterium untauglich ist.  
 
Die Unterscheidung nach Pflegestufe erscheint auf den ersten Blick naheliegend. Stark pflegebe-
dürftige Personen haben in der Regel ein eingeschränkteres Freizeitprogramm. Jedoch sind sie 
gezwungen, gewünschte Dienstleistungen zu sich ans Bett zu holen, was kostspieliger ausfällt. 
Zudem erfolgt bei diesem Modell mit der Erhöhung der Pflegestufe eine Verminderung des Pau-
schalbetrags für persönliche Auslagen, was zu einer grossen Frustration bei der betroffenen Per-
son führen kann.  
 
Schliesslich erscheint eine Kombination der Unterscheidung nach Rentenbezug und Unterbrin-
gung sehr aufwändig. Diese wird denn auch nur vom Kanton Genf (Personen mit AHV-Rente in 
einem Alters- oder Pflegeheim sowie Personen mit IV- oder AHV-Rente in einem Invalidenwohn-
heim) praktiziert. Auch hier ist zudem auf die Ausführungen zur Unterscheidung nach Rentenbe-
zug und Art der Unterbringung zu verweisen.  
 
Aus Sicht des Regierungsrates erscheint folglich ein Systemwechsel von einem Pauschalbetrag 
für alle Anspruchsberechtigten hin zu einer Differenzierung anhand vordefinierter Kriterien keine 
grundlegende Verbesserung zu bringen, weshalb am System des einheitlichen Pauschalbetrags 
festgehalten werden soll.  

4.2 Anpassung des Pauschalbetrags für persönliche Auslagen 

Der Regierungsrat plant per 1. Januar 2021 § 10 VELG dahingehend anzupassen, dass eine Er-
höhung des Pauschalbetrages von aktuell 385 Franken auf 400 Franken im Monat erfolgt. Dies 
würde die seit dem Jahr 2008 erfolgte Teuerung ausgleichen: Im Zeitraum von Juli 2007 bis De-
zember 2019 betrug die Teuerung 2%, was eine Erhöhung des Pauschalbetrages um 8 Franken 
im Monat ausmacht. Es handelt sich dabei um die gesamtschweizerische Teuerung, gemessen 
am Landesindex für Konsumentenpreise, berechnet auf der Indexbasis vom Dezember 2005. 
Gleichzeitig trägt die weitere Erhöhung um 7 Franken den Bedürfnissen Rechnung und es wird 
damit auf eine eingängige Zahl aufgerundet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Heimbewohne-
rinnen und Heimbewohner mit dem Pauschalbetrag eine breite Palette von Leistungen bezahlen 
müssen, die über sogenannte Freizeitkosten (wie Kaffee, Ausflüge) hinausgehen: Fusspflege, 
Coiffeur, Kleider bis hin zu Zahnarztvisiten am Bett. Der Kanton Basel-Stadt kommt damit näher 
an den Durchschnitt und den Median im Vergleich zu den anderen Kantonen mit einem Pau-
schalbetrag heran (siehe Tabelle 2). 
 
Ausgehend von aktuell 2‘682 anspruchsberechtigten Personen (Stand Dezember 2019) führt dies 
zu Mehrausgaben von rund 483‘000 Franken im Jahr (davon 45‘000 Franken für Riehen und 
1‘500 Franken für Bettingen). Dies im Vergleich zu den aktuellen Gesamtausgaben für den Be-
trag für persönliche Auslagen von Personen in Heimen und Spitälern im Kanton Basel-Stadt von 
rund 12.39 Mio. Franken im Jahr (Stand 2019). Die Zahl der Personen, welche Ergänzungsleis-
tungen beziehen, und damit auch die Ausgaben für den Pauschalbetrag für persönliche Auslagen 
werden unter anderem aufgrund der steigenden Überalterung der Bevölkerung in Zukunft weiter 
zunehmen. Es ist jedoch von einem moderaten Wachstum der Fallzahlen auszugehen. So stieg 
per Dezember 2019 die Anzahl Personen in einem Heim mit einer Ergänzungsleistung um 
21 Personen gegenüber dem Vorjahr. 
 
Das Gesundheitsdepartement wird davon rund 300‘000 Franken übernehmen. Die Mehrkosten 
werden vom Gesundheitsdepartement im Rahmen des Budgetprozesses für das Budget 2021 als 
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